
Anlage 2 zur Tarifeinigung vom 28. März 2015 

 

Geltungsbereich Theater und Bühnen 

 

Der TV-L wird wie folgt geändert: 

 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe zu § 38 folgende Angabe eingefügt: 

„§ 38a  Übergangsvorschrift zu § 1 Absatz 2 Buchstabe j“ 

 

2. § 1 Absatz 2 Buchstabe j erhält folgende Fassung: 

„j) künstlerisches Theaterpersonal, Orchestermusikerinnen/Orchestermusiker 
sowie technisches Leitungspersonal und technisches Theaterpersonal 
nach Maßgabe der nachfolgenden Protokollerklärungen, 

Protokollerklärungen zu Absatz 2 Buchstabe j: 

1. 1Technisches Leitungspersonal umfasst technische Direktorin-
nen/Direktoren, Leiterinnen/Leiter der Ausstattungswerkstätten, des Be-
leuchtungswesens, der Bühnenplastikerwerkstatt, des Kostümwesens/der 
Kostümabteilung, des Malsaals, der Tontechnik sowie Chefmaskenbildne-
rinnen/Chefmaskenbildner. 2Für die benannten Funktionen kann in den 
Theatern je künstlerischer Sparte jeweils nur eine Beschäftigte/ein Be-
schäftigter bestellt werden. 

2. Unter den TV-L fallen Bühnenarbeiterinnen/Bühnenarbeiter sowie Kosme-
tikerinnen/Kosmetiker, Rüstmeisterinnen/Rüstmeister, Schlosserin-
nen/Schlosser, Schneiderinnen/Schneider, Schuhmacherin-
nen/Schumacher, Tapeziererinnen/Tapezierer, Tischlerinnen/Tischler ein-
schließlich jeweils der Meisterinnen/Meister in diesen Berufen, Orchester-
wartinnen/Orchesterwarte, technische Zeichnerinnen/Zeichner und Waf-
fenmeisterinnen/Waffenmeister. 

3. In der Regel unter den TV-L fallen Beleuchterinnen/Beleuchter, Beleuch-
tungsmeisterinnen/Beleuchtungsmeister, Bühnenmeisterin-
nen/Bühnenmeister, Garderobieren/Garderobiers bzw. Ankleiderin-
nen/Ankleider, Gewandmeisterinnen/Gewandmeister, Requisitenmeiste-
rinnen/Requisitenmeister, Requisiteurinnen/Requisiteure, Seitenmeisterin-
nen/Seitenmeister, Tonmeisterinnen/Tonmeister, Tontechnikerin-
nen/Tontechniker und Veranstaltungstechnikerin-
nen/Veranstaltungstechniker. 

4. In der Regel nicht unter den TV-L fallen Inspektorinnen/Inspektoren, Kos-
tümmalerinnen/Kostümmaler, Maskenbildnerinnen/Maskenbildner, Ober-
inspektorinnen/Oberinspektoren, Theatermalerinnen/Theatermaler und 
Theaterplastikerinnen/Theaterplastiker.“ 
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3. Es wird folgender § 38a eingefügt: 

„§ 38a 

Übergangsvorschrift zu § 1 Absatz 2 Buchstabe j 

1Auf technisches Theaterpersonal mit überwiegend künstlerischer Tätig-
keit, mit dem am 31. Mai 2015 arbeitsvertraglich eine überwiegend künst-
lerische Tätigkeit vereinbart ist, findet § 1 Absatz 2 Buchstabe j in der bis 
zum 31. Mai 2015 geltenden Fassung für die Dauer des ununterbrochen 
fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiter Anwendung. 2Auf technisches 
Theaterpersonal, mit dem am 31. Mai 2015 arbeitsvertraglich die Anwen-
dung des TV-L vereinbart ist, findet der TV-L unabhängig von § 1 Absatz 2 
Buchstabe j in der ab dem 1. Juni 2015 geltenden Fassung für die Dauer 
des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiter Anwen-
dung. 3Als ununterbrochen fortbestehend gilt das Arbeitsverhältnis auch, 
wenn im beiderseitigen Einvernehmen an ein befristetes Arbeitsverhältnis 
ohne Unterbrechung ein neues Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitge-
ber abgeschlossen wird.“ 

 

4. § 45 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten in Theatern und 
Bühnen.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) – gestrichen –“ 

c) In Absatz 3 werden vor den Worten „gesondert vereinbart“ die Worte „ab-
weichend von Protokollerklärung Nummer 3 zu § 1 Absatz 2 Buchstabe j“ 
eingefügt. 

 

 


